
Schemmel (SPD):

Kollege Förster, sehen Sie eine Gefahr, daß bis zur Bearbei
tung dieser Gesetze in den Ausschüssen und bis zu den dann 
letztlich zum Beschluß vorliegenden Vorlagen vielleicht Treu
handeigentum, das von diesen Gesetzen betroffen werden soll, 
also in kommunales Eigentum übergeführt werden soll, schon 
vergeben wird an andere Privateigentümer? Und wenn ja, sollte 
nicht dieses Haus dann heute einen Beschluß fassen, daß bis 
zum Abschluß der gesetzgeberischen Arbeit an diesen Gesetzen 
praktisch dieses Treuhandvermögen, das hier betroffen wird, 
eingefroren wird?

Dr. Förster (SPD):

Ich sehe die Gefahr, aber ich würde das für einen absolut 
schlechten demokratischen Stil halten. Ich muß dazu sagen, ich 
gehe davon aus, daß wir nächste Woche dieses Gesetz verab
schieden, und wenn jetzt noch Institutionen und Stellen versu
chen sollten, bis zum Inkraftsetzen dieses Gesetzes neue Tatsa
chen zu schaffen, wäre das mit Sicherheit undemokratisch und 
unserem Anliegen nicht gemäß. Ob hierzu ein Beschluß gefaßt 
werden muß, muß das Haus entscheiden. Ich würde mit Sicher
heit nicht dagegen sein.

(Vereinzelt Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Danke schön, Abgeordneter Förster.

(Zuruf: Hier ist noch eine Anfrage!)

Entschuldigung, das habe ich übersehen. Sind Sie bereit, auf 
diese Frage auch noch einzugehen?

(Dr. Förster, SPD: Ja, bitte.)

Blume (CDU/DA):

Herr Förster, eine Frage zu §4 Abs. 3: Sie begrenzen die Nut
zung durch natürliche Personen auf 10 Jahre. Wieso diese Be
grenzung? Ich denke da zum Beispiel an die Bewirtschaftung 
von Deponien. Dort muß durch die privaten Betreiber in be
stimmten Fällen etwas gemacht werden. Ich denke nur an Ent
gasung, Nutzung des Deponiegases. Das kann ich doch in 10 Jah
ren überhaupt nicht amortisieren, wenn ich dort Investitionen 
betreibe!

Dr. Förster (SPD):

Ich würde hier zustimmen. Wir sehen das nicht ausschließlich. 
Ich hatte ja auch gesagt, daß wir auch Verkauf, Beteiligung usw. 
nicht ausschließen. Das schließen wir nicht aus. Wir sind ledig
lich der Meinung, daß für existentielle Betriebe, wie Energiever
sorgung usw., den Gemeinden die Möglichkeit zustehen muß, 
nach 10 Jahren dort eine Entscheidung zu korrigieren.

(Blume, CDU/DA: Also nur einhaken und eventuell auch eine 
weitere Verlängerung?)

Das ist richtig. Das muß mit Sicherheit in den Ausschüssen 
noch präzisiert werden. Es soll eine Klausel sein, die den Ge
meinden das ermöglicht, aber nicht zwingend vorschreibt.

(Blume, CDU/DA: Das muß also hier entsprechend korrigiert 
werden.)

Ja, richtig.

(Blume, CDU/DA: Danke.)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Es gibt noch eine Anfrage vom Abgeordneten Kamm. Da wer
den Sie uns sicherlich die Antwort auch nicht vorenthalten wol
len.

Dr. Kamm (CDU/DA):

Herr Abgeordneter, definieren Sie mir bitte im § 1 volkseige
nes Vermögen.

Zweitens zum Absatz4 desselben Paragraphen: Welche Ho
heit messen Sie den zu bildenden Ländern bei?

Dr. Förster (SPD):

Zur Definition des volkseigenen Vermögens: Hier sehen wir 
keine andere Definition, als auch im Staatsvertrag drin ist.

Zu dem Absatz 4 im § 1 hatte ich schon Stellung genommen.

(Dr. Kamm, CDU/DA: Erläutern Sie das bitte!)

(Nooke, Bündnis 90/Grüne: Was für die Länder übrig bleibt.)

(Dr. Kamm, CDU/DA: Ich hatte nicht Sie gefragt, sondern den 
Abgeordneten!)

Herr Kollege Kamm, ich muß Sie noch einmal bitten, zu formu
lieren, was Sie meinen. Ich habe das jetzt beim besten Willen 
nicht mitbekommen.

(Dr. Kamm, CDU/DA: Welche Bedeutung messen Sie der Roll^ 
der Länder bei dieser Formulierung im Absatz4 bei? Denn S.^_ 
beziehen sich auf die kommunale Selbstverwaltung.)

Wir sprechen also jetzt vom Absatz 4 des § 1? Da steht: der Mi
nister für Finanzen und der Minister für Wirtschaft werden er
mächtigt, durch Verordnung ... Ich sehe da das Problem nicht. 
Momentan haben wir keine Länder.

(Dr. Kamm, CDU/DA: Ich denke, Sie sind gegen zentralisti
sche Strukturen!)

Ja, aber im Moment haben wir keine Länder. Sobald wir die 
Länder haben, gehen natürlich diese Rechte und Befugnisse des 
Ministers für Finanzen und des Ministers für Wirtschaft in die 
entsprechenden Ministerien der Länder über. Aber dort sehe ich 
nicht das Problem.

(Dr. Kamm, CDU/DA: Dann machen wir wieder ein neues Ge
setz?)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Wir wollen das, bitte schön, nicht zum Dialog ausarten lasser 
Da das ohnehin in den Ausschuß überwiesen wird, können wi*. 
das, denke ich, im Anschluß klären.

Ich bedanke mich nochmals beim Abgeordneten Förster und 
rufe den Punkt20 der Tagesordnung auf:

Antrag der Fraktion der CDU/DA
Beschluß zur Entflechtung des Handels in den Kommunen 
(1. Lesung)
(Drucksache Nr. 108).

Die Begründung des Antrages nimmt vor Dr. Dorendorf.

Dr. Dorendorf für die Fraktion CDU/DA:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wir wissen, daß wir mit diesem Antrag zur Entflechtung des 
Handels ein sehr brisantes Thema aufgreifen. Aber deshalb darf 
es eben nicht auf die lange Bank geschoben werden, sondern es 
muß ausdiskutiert werden, und es ist dringender Handlungsbe
darf gegeben. Eine Gesellschaft, die sich zur sozialen Marktwirt
schaft bekennt, muß dies auch in allen Bereichen wollen und tun. 
Das heißt, alle Bereiche der Volkswirtschaft müssen sich dem 
Wettbewerb, der Konkurrenz stellen.
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